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Produktinformationsblatt für die
Auslandsreisekrankenversicherung 
inkl. Assistance-Leistungen
(nach AVB-AR 01/2011, AVB-AR-365/03-2010,
AVB-AL 03/2010)

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ers-
ten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und 
den Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten 
Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.	 Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und 
andere in den Bedingungen genannte Ereignisse, die während ei-
ner Auslandsreise auftreten. Grundlage sind die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung 
(AVB-AR 01/2011 oder AVB-AR-365/03-2010 und die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Assistance-Leistungen (AVB-AL 
03/2010), sowie alle weiteren im Antrag genannten Bedingungen 
und Vereinbarungen, soweit sie für das gewählte Produkt anwend-
bar sind.

2.	 Welche Risiken sind versichert?
Versichert sind die Aufwendungen sowie sonstige vereinbarte 
Leistungen für die medizinisch notwendige Heilbehandlung bei ei-
ner während der Reise auftretenden Krankheit oder Unfallfolgen.

a)	 Welche Reisen sind versichert?
�Der Versicherungsschutz besteht innerhalb des Versicherungs-
zeitraumes, je nach vereinbartem Produkt, während der ersten 
6 Wochen aller vorübergehenden Auslandsreisen oder, längstens 
bis zu einem Jahr für nicht beruflich bedingte Auslandsreisen.
Für beruflich bedingte Reisen besteht nach den AVB-AR 01/2011 
Versicherungsschutz für alle Geschäftsreisen ins Ausland, die 
von der versicherten Person innerhalb eines Versicherungsjahres 
angetreten werden. Die Dauer der einzelnen Geschäftsreise ins 
Ausland darf dabei jedoch einen Zeitraum von zehn Tagen nicht 
überschreiten.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 1 in den AVB-AR 
01/2011 oder AVB-AR-365/03-2010.

b)	 Wo besteht Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Als Aus-
land gilt das Gebiet außerhalb Deutschlands für alle Personen, 
die in Deutschland ihren ständigen Wohnsitz haben. Bei auslän-
dischen Gästen gilt der Aufenthalt auch in den Ländern der EU, 
einschließlich Lichtenstein, Norwegen, Schweiz und Island als 
versichert, nicht jedoch das Heimatland bzw. das Land in dem die 
versicherte Person ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 1 in den AVB-AR 
01/2011 oder AVB-AR-365/03-2010.

3.	 �Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was 
passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?
Den Versicherungsbeitrag für die versicherte Reise entnehmen Sie 
dem Antrag und dem Versicherungsschein. Bitte bezahlen Sie den 
ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages. Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung 
erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf 
Ihrem Konto. Mit der Zahlung der Prämie besteht Versicherungs-
schutz für die versicherte Reise.
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht recht-
zeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie 
nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit 
dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 8 in den AVB-AR 01/2011 
oder AVB-AR-365/03-2010.

4.	 Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst 
müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb 
haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenom-
men.
Nicht versichert sind insbesondere Heilbehandlungen, von denen 
bei Antritt der Reise feststand, dass sie stattfinden mussten sowie 

Krankheiten oder Unfallfolgen, zu deren Heilbehandlung im Ausland 
die Reise angetreten wurde.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine 
vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie 
bitte Ziffer 5 in den AVB-AR 01/2011 oder AVB-AR-365/03-2010.

5.	 �Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie 
die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsge-
mäß und vollständig beantworten. Das gilt vor allem für die Daten 
der Reise, das Buchungsdatum und das Alter der versicherten Per-
sonen. Anderenfalls können wir uns vorzeitig von dem Vertrag lösen, 
und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können 
wir auch die Versicherungsbeiträge anpassen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 3 und 10 in den  
AVB-AR 01/2011 oder AVB-AR-365/03-2010.

6.	 �Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Bitte beachten Sie dazu die unter Ziffer 3 dieses Blattes gemachten 
Ausführungen.

7.	 �Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Sie sind verpflichtet, alles zu vermeiden, was zu unnötigen Ko-
stenerhöhungen führen könnte. Sie haben uns den Eintritt des 
Schadenereignisses unverzüglich schriftlich zu melden. Wenn Sie 
Versicherungsleistung beantragen, müssen Sie uns auf Verlagen 
jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 
und des Leistungsumfangs erforderlich ist, dazu gehört neben den 
Rechnungen und Arztberichten z. B. auch die Entbindung Ihrer Ärzte 
von der ärztlichen Schweigepflicht oder falls von uns gewünscht, die 
Pflicht zu einer Untersuchung durch einen von uns beauftragten Arzt.
Wird diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen, kann dies zum 
vollständigen oder teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes 
führen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 9 und 10 in den  
AVB-AR 01/2011 oder AVB-AR-365/03-2010.

8.	 �Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig 
erfolgt. Den beantragten Beginn Ihres Versicherungsschutzes ent-
nehmen Sie bitte Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hin-
weise auf Vertragslaufzeit und -ende.

Der Vertrag endet ohne dass es einer Kündigung bedarf jeweils mit 
Beendigung des Auslandsaufenthaltes, spätestens jedoch zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 in den AVB-AR 01/2011 
oder AVB-AR-365/03-2010.

9.	 Wann endet Ihr Versicherungsvertrag?
Der Vertrag endet ohne dass es einer Kündigung bedarf jeweils zum 
Ablauf des Versicherungsjahres. Sofern eine jährliche Verlängerung 
des Versicherungsvertrages beantragt wurde, verlängert sich dieser 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den 
Vertrag nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 3 in den AVB-AR 01/2011 
oder AVB-AR-365/03-2010.

10.	 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Sie oder wir können den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir 
eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung 
erhoben haben. Die Kündigung ist bis zum Ablauf eines Monats seit 
dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 15 in den AVB-AR 01/2011 
oder AVB-AR-365/03-2010.
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Kundeninformationen nach der Verordnung 
über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

Informationen zum Versicherungsunternehmen

1. Identität, ladungsfähige Anschrift des Versicherers und zuständige Aufsichts-
behörde
Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG, eine Aktiengesellschaft deut-
schen Rechts.
Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11
97070 Würzburg, Deutschland
Telefon: +49 931 2795 0
Telefax: +49 931 2795 291
www.wuerzburger.com
Handelsregister: Sitz Würzburg, HR Würzburg B 3500
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vorsitzender), Timo Hertweck

Die Würzburger Versicherungs-AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel. 
+49 (0) 228 4108-0, Internet: www.bafin.de. Sollten Sie mit einer Entscheidung 
oder Verhaltensweise unsererseits nicht einverstanden sein und hat auch eine 
Beschwerde an unseren Vorstand keine Abhilfe geschaffen, können Sie sich über 
eine Petition an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. 
Die Möglichkeit, Ihre Beschwerde auf dem Rechtsweg geltend zu machen, bleibt 
hiervon unberührt.

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Würzburger Versicherungs-AG ist der Betrieb der 
Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private Haushalte.

3. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds o. ä.
Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o. ä.

Informationen zur angebotenen Leistung

4. Wesentliche Merkmale der Vertragsbestimmungen
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein 
und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besondere Bedingungen und Zusatzbe-
dingungen zu den entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen getrof-
fene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den 
Geltungsbereich der Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, 
Versicherungsschein und eventueller Nachträge. Einzelheiten zu den Vertrags-
grundlagen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.

5. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versiche-
rungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Leistungspflicht dem 
Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschä-
digung erfolgt danach binnen zwei Wochen. Einzelheiten zu den versicherten 
Leistungen entnehmen Sie bitte den Produktinformationsblatt.

6. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag)
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen ge-
wählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet 
auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge. 
Einzelheiten zum Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Pro-
duktinformationsblatt.

7. Zusätzlich anfallende Kosten
Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahnge-
bühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines 
Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag. Wenn Sie uns 
anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres Telekommu-
nikations- oder Mobilfunkanbieters.

8. Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des Wider-
rufrechts sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren 
Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.
Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie (Erst-
prämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbeginns. 
Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt 
so beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung nicht 
zu vertreten haben.

9. Gültigkeitsdauer des Angebots- bzw. Antragsdokuments
Die zur Verfügung gestellten Angebots- und Antragsdokumente sind zeitlich 
unbefristet gültig. 

Informationen zum Versicherungsvertrag

10. Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklä-
rungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder falls der Vertrag im 
Wege des Fernabsatzgesetzes zustande kommt, Ihre diesbezügliche Vertragserklä-
rung; unsere Willenserklärung ist der Versicherungsschein. Sie sind zwei Wochen 
an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist). Der Vertrag kommt mit Zugang des 
Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande.

11. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Vertragsinformationen 
gemäß § 7 des Versicherungsvertragsgesetzes sowie eine ordnungsgemäße Belehrung 
über das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen zugegangen sind. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat, bei Versicherungsverträgen über eine vorläufige Deckung, 
es sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312 b Abs. 1 
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Üben Sie das Widerrufsrecht aus, haben wir nur den auf die Zeit des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungsschutz und wir werden 
die entrichteten Beiträge zurückzahlen.
Der Widerruf ist zu richten an die Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 
97070 Würzburg, Telefax 0931. 2795-291; E-Mail: info@wuerzburger.com.

12. Vertragslaufzeit
Die mögliche Laufzeit des Vertrages ist dem Antrag zu entnehmen. Der Versiche-
rungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns späte-
stens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsvertrages die Kündigung 
in Schriftform zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, dass der Vertrag 
nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer mit Ablauf des letzten Tages 
der Vertragszeit endet.

13. Beendigung des Vertrages
Der beantragte Versicherungsschutz kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. 
auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. 
Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir nachstehend auf:

Kündigung nach Schaden
Nach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die Möglichkeit den vom 
Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zu kündigen. Sie können nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Kündigung nach Risikowegfall
Fällt das versicherte Risiko nach dem Beginn der Versicherung weg, erlischt Ihr 
Versicherungsschutz, jedoch frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis 
vom Wegfall des Risikos erlangt haben.

Kündigung durch uns
Auch wir können unter bestimmten Voraussetzungen den Versicherungsvertrag 
kündigen. Bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten, nach Risikoerhö-
hung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften, bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung einer Folgeprämie, bei Verletzung einer Obliegenheit, nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles oder bei Gefahrerhöhung können wir den Vertrag kündigen.

Kündigung bei Beitragserhöhungen oder Minderung des Versicherungsschutzes 
ohne Ausgleich
Erhöhen wir aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, können Sie den be-
treffenden Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit 
sofortiger Mitteilung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Erhöhung kündigen. Gleiches gilt, wenn wir aufgrund einer Anpassungsklausel den 
Umfang des Versicherungsschutzes vermindern, ohne die Prämie entsprechend 
herabzusetzen.
Bitte beachten Sie für die oben genannten Punkte, dass eine etwaige Kündigung 
grundsätzlich in Schriftform gegenüber der Würzburger Versicherungs-AG, Bahn-
hofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931. 2795-291; E-Mail: info@wuerzbur-
ger.com zu erfolgen hat. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit ist das Datum des 
Poststempels.

14. Anwendbares Recht
Der betreffende Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller 
Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, 
deutschem Recht. Dies gilt auch für Risiken im Ausland.

15. Sprache
Für die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen sowie für die während 
der Laufzeit dieses Vertrages zu führende vertragliche Kommunikation gilt die 
deutsche Sprache.

16. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Würzburger Versicherungs-AG ist Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V. 
Anschrift: Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: 
info@versicherungsombudsmann.de, Web: www.versicherungsombudsmann.de. 
Sie können deshalb das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren 
in Anspruch nehmen, wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden 
sind. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
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